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See the notice on TED website 606009-2022 - Result
Germany-Königs Wusterhausen: Construction work
OJ S 211/2022 02/11/2022
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Königs Wusterhausen, Fachbereich Zentrale Dienste, Sachgebiet Vergabe
/Recht
Postal address: Schlossstraße 3
Town: Königs Wusterhausen
NUTS code: DE406 Dahme-Spreewald
Postal code: 15711
Country: Germany
E-mail: vergabe@stadt-kw.de
Fax: +49 3375273-218

:Internet address(es)
Main address: www.koenigs-wusterhausen.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Stadt Königs Wusterhausen, Errichtung Containeranlage Grundschule Zernsdorf, Bauleistung
Reference number: 2022-162-OV

Main CPV code
45000000 Construction work

Type of contract
Works

Short description
Stellung einer 3-geschossigen Containeranlage

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 3 358 000,00 EUR

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/606009-2022
mailto:vergabe@stadt-kw.de?subject=TED
http://www.koenigs-wusterhausen.de
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II.2. Description

Additional CPV code(s)
44211100 Modular and portable buildings

Place of performance
NUTS code: DE406 Dahme-Spreewald
Main site or place of performance: Grundschule Zernsdorf Alte Trift 3 15712 Königs 
Wusterhausen

Description of the procurement
Stellung einer 3-geschossigen Containeranlage

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 147-419516

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
28/10/2022

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/419516-2022
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V.2.2. Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Kleusberg GmbH & Co. KG
Postal address: Reichsbahnstraße 72a
Town: Hamburg
NUTS code: DE600 Hamburg
Postal code: 22525
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 298 319,32 EUR
Total value of the contract/lot: 3 358 000,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
1) Ergänzung zu Ziffer III.1.1) bis III.1.3):
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende 
Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung 
für die Präqualifikation erfüllen, ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu 
vergebende Leistung mit dem Angebot entweder das ausgefüllte VHB Formblatt 124 
"Eigenerklärung zur Eignung", ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise 
oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen.
Bei Einsatz von anderen Unternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen 
auch für diese abzugeben, ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese 
in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden und ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten 
anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung 
zur Eignung" bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. 
Verweise auf das Unternehmer- und
Lieferantenverzeichnis (ULV) sind zugelassen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher 
Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
2.) Vergabeplattform ist der Vergabemarktplatz Brandenburg. Auskünfte werden 
ausschließlich auf in Textform eingereichte Fragen über den Kommunikationsbereich der 
Vergabeplattform erteilt.
Bitte beachten Sie, dass für die Kommunikation über die o. g. Online-Plattform eine 
Registrierung erforderlich ist. Eine Registrierung stellt weiterhin sicher, dass Bewerber/Bieter 
insbesondere über Änderungen in den Vergabeunterlagen und über Stellungnahmen zu 



606009-2022 Page 4/5

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

eingehenden Fragen unverzüglich informiert werden. Sämtliche Informationen (§ 11 EU VOB
/A) werden auf den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform hinterlegt und sind Teil der 
Vergabeunterlagen. Diese sind bei der Erstellung der Angebote zu berücksichtigen.
Fragen sollten bis 23.08.2022 eingereicht werden. Eine Frage gilt als zugegangen, wenn sie 
über den Kommunikationsbereich der Vergabeplattform eingestellt wurde.
Bewerber/Bieter, welche sich bei diesem Verfahren anonym registriert haben, weisen wir 
darauf hin, dass eine automatische Benachrichtigung von Änderungen, sonstige Informationen 
oder Nachsendungen nicht erfolgen. Dem Bewerber/Bieter obliegt die Pflicht der 
Informationsbeschaffung.
3.) Die Einreichung der Angebote per E-Mail oder über den Bereich "Kommunikation" des 
Vergabeportals (Vergabemarktplatz Brandenburg) ist unzulässig!
Bekanntmachungs-ID: CXP9YHW6Y9H

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Energie
Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107
Town: Potsdam
Postal code: 14473
Country: Germany
E-mail: poststelle@mwae.brandenburg.de
Telephone: +49 3318660
Fax: +49 3318661533

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
§ 134 GWB Informations- und Wartepflicht:
"(1) Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden 
sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über 
die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für 
Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung 
gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter 
ergangen ist.
(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1 
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, 
verkürzt sich die Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der 
Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und 
Bewerber kommt es nicht an.
(3) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Bekanntmachung wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist. [...]"
§ 135 GWB Unwirksamkeit:
"(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1. gegen § 134 verstoßen hat oder
2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nach-
prüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 

mailto:poststelle@mwae.brandenburg.de?subject=TED
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Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertagenach Veröffentlichung 
der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union."
§ 160 (1) GWB: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
§ 160 (2) GWB: Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und 
eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von 
Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die 
behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schadenentstanden ist oder zu entstehen 
droht.
§ 160 (3) GWB: Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 
erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen 
gerügt hat; der Ablauf der Fristnach § 134 (2) GWB bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe 
oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 
Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden;
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 
135 Abs. 1 Nr.2.GWB. §134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

Date of dispatch of this notice
28/10/2022


